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Gewässerschutz und Landwirtschaft 



Diskussionsstand zur Umsetzung WRRL 

Entwicklungen auf EU- und Bundesebene 



 Assessment ist abgeschlossen, der Bericht liegt vor 

 Assessment enthält Hinweise an die Mitgliedstaaten 

 

Fazit für Deutschland:    

Im Kern werden sich hieraus wenig Änderungen ergeben 

Europäische Kommission zur 

Bewirtschaftungsplanung im 2. Zyklus 

(Assessment) 

EUROPÄISCHE KOMMISSION 

Brüssel, den 26.2.2019 

COM(2019) 95 final 

BERICHT DER KOMMISSION AN DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DEN RAT 

über die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG)  

und der Hochwasserrichtlinie (2007/60/EG) 

 

Zweite Bewirtschaftungspläne für die Einzugsgebiete 

 



EU-KOM hat den Fitness-Check gestartet 

 Öffentliche Anhörung bis Anfang März 2019 

 390.000 Beteiligungen 
 

 Änderungen nur im EU-Gesetzgebungsprozess möglich 

sehr zeitaufwändig 
 

 Zu spät für den Entwurf des 3. Bewirtschaftungsplans 

 
Artikel 19 WRRL 

Pläne für künftige Maßnahmen der Gemeinschaft 

… 

(2) Die Kommission überprüft diese Richtlinie spätestens 19 Jahre  

nach ihrem Inkrafttreten und schlägt gegebenenfalls erforderliche  

Änderungen vor. 



Umsetzung 2016-2018 (Zwischenbericht) 



Strategien auf EU- und Bundesebene 



Wie sieht die Erarbeitung des 3. BWP aus?  



2018-2021 Fortsetzung der Umsetzung des Maßnahmenprogramms im 2. 

Bewirtschaftungszyklus 

2019 Aktualisierung der Zustandsbewertung der Wasserkörper und 

Fortschreibung der Bestandsaufnahme für den 3. 

Bewirtschaftungszyklus 

2019 Zusammenstellung der wichtigen Fragen der 

Gewässerbewirtschaftung für die Periode 2022-2027 

Spätestens am 22. 

Dezember 2019 

Veröffentlichung der wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen 

2022-2027 für die nordrhein-westfälischen Anteile der 

Flussgebietseinheiten Rhein, Weser, Ems und Maas 

22. Juni 2020 Ende der Stellungnahmefrist für die  

„Wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen“ 

2019-2020 Aktualisierung und Fortschreibung des Bewirtschaftungsplans 

und des Maßnahmenprogramms 2022-2027 für die nordrhein-

westfälischen Anteile der Flussgebietseinheiten Rhein, Weser, 

Ems und Maas 

Spätestens am 22. 

Dezember 2020 

Veröffentlichung des Entwurfs des 3. Bewirtschaftungsplans 

2022-2027 für die nordrhein-westfälischen Anteile der 

Flussgebietseinheiten Rhein, Weser, Ems und Maas 

22. Juni 2021 Ende der Stellungnahmefrist zum Entwurf des 

Bewirtschaftungsplans 

22. Dezember 2021 Veröffentlichung des 3. Bewirtschaftungsplans 2022-2027 für die 

nordrhein-westfälischen Anteile der Flussgebietseinheiten Rhein, 

Weser, Ems und Maas und des zugehörigen 

Maßnahmenprogramms 

 Ministerialblatt (MBl. NRW.) 

 Ausgabe 2018 Nr. 30 vom 

12.12.2018 Seite 659 bis 702 

 
 

 

Zeitplan und Arbeitsprogramm 



Was steht 2019 an? 

 Zusammenstellung der wichtigen Bewirtschaftungsfragen 

für den dritten Zyklus (z.B. Aufnahme Klimawandel als 

wichtige Bewirtschaftungsfrage) 

 

 Aktualisierung der Bestandsaufnahme (bis 22.12.2019) 

 - Daten zum Gewässerzustand werden ausgewertet 

 - Ableitung geogener Hintergrundwerte 

 - Modellierungen im LANUV 

 

 

 

 

 



Es folgen: 

 

 Neuauflage der Planungseinheitensteckbriefe 

  

 Beteiligung der Stakeholder / Öffentlichkeit 

 

 Maßnahmenübersichten nach § 74 LWG  

    als Grundlage für hydromorphologische Maßnahmen 

 

 

Was steht 2019 /Anfang 2020 an? 



Welche Ziele streben wir für 2027 an? 

 Aufrechterhaltung des Ambitionsniveau 

 

 Fristverlängerungen: 

 Fristverlängerungen mit Begründung sind nur bis 

2027 möglich 

 Für neue Prioritäre ab 2013 ist das Ziel der gute 

Zustand in 2027, Fristverlängerung bis maximal 2033 

möglich 

 Fristverlängerungen darüber hinaus nur, wenn alle 

Maßnahmen umgesetzt sind, aber aufgrund von 

natürlichen Reaktionszeiten des Ökosystems eine 

verzögerte Zielerreichung verursachen (“Natural Conditions”) 

 

 



Beispiele „natürliche Gegebenheiten“ 



Wie geht es mit der Förderung weiter? 

 Das Land investiert im Rahmen des Programms 

„Lebendige Gewässer jährlich bis zu 80 Mio. Euro in die 

Verbesserung des Gewässerzustandes 

 

 



Zwischenbericht:  Zur Erreichung des guten Zustandes 

   sind erhebliche Anstrengungen 

   unternommen und sichtbare Erfolge 

   erzielt worden 

Zusammenfassung 

Festhalten an den Umweltzielen für den 3. BWP 

Weitere Maßnahmenumsetzung ist wichtig. 

Erstellungsprozedere für den 3. BWP wird sich kaum 

ändern 


